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1297 in der Berechnung aufzuführen , damit , wenn ihr nach

1256 Wettſchlagung der Forderung der Gemeinſchaft noch ein

2135 Guthaben verbleibt , nöthigenfalls ſogleich erſehen werden

kann , von welchem Tage an das ie e für die

Reſtforderung eintritt .

XIV . Von der Erſatz - und Verguͤtungsberechnung

zum Vortheil der Ehegatten .

119 . Der Ehegatte fordert an die Gemeinſchaft den

Erlöß aus ſeinen während der Dauer der Gütergemein⸗
1433 ſchaft veräußerten Liegenſchaften , welche durch keine neuen

14333 Erwerbungen erſetzt wurden , der Erlöß möge baar oder

1470 mittelſt Ueberlaſſung von Fahrniſſen entrichtet worden

ſein ; es wird jedoch nur der Preis vergütet , wofür die

Sache verkauft wurde , der Werth derſelben mag geweſen
ſein , welcher er wolle .

Sind jedoch nebſt der Entrichtung des Kaufpreiſes
noch Nebengelder ꝛc. bedungen, als : Trinkgeld , Schlüſſel⸗

geld oder eine Abgabe an Naturalien ,z. B . eine Ohm

Wein , ein Malter Frucht ꝛc. , ſo ſind dieſeLetztern in dem

14332 Preis , den ſie zur Zeit ihrer Entrichtung gehabt haben ,
dem Kaufſchilling beizurechnen ; ebenſo , wenn der Käufer

eine gewiſſe Zahl von Jahren eine jährliche unentgeldliche

Leiſtung ꝛc. verſprochen hat , ſo dehnt ſich auch hierauf der

Kaufpreis aus ! ) .

120 . Hat ein Ehegatte eine Liegenſchaft gegen eine

1407 Andere vertauſcht , und ein Aufgeld erhalten , welches von

—

) Zachariäà , §9. 511 . N. 12 .
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der Gemeinſchaft bezogen wurde , ſo gebühret dem Ehe —

gatten Erſatz .

121 . Wurde eine Liegenſchaft eines Ehegatten gegen
eine Leibrente verkauft , ſo wird von dieſer jährlichen Rente

der jährliche Ertrag der Liegenſchaft in Abzug gebracht ,
und der Mehrbetrag der Rente dem Ehegatten erſetzt ,

z. B. , eine Liegenſchaft , welche ſich zu 50 fl . jährlich ren⸗

tirt , wird gegen eine jährliche Leibrente von 100 fl . ver⸗

kauft , die Gemeinſchaft würde ſomit jährlich 50 fl . provi⸗

tiren , dauerte nun die Gütergemeinſchaft noch 10 Jahre ,

ſo ſind dem Ehegatten 500 fl . zu erſetzen ?) .

122 . Iſt ein Stück Gut eines Ehegatten verkauft und

ein Anderes dafür als Erſatz angeſchaft worden , ſo wird

der allenfallſige Mehrerlöß dem betreffenden Ehegatten

erſetzt .
Der Erlöß aus veräußerten ꝛc, Liegenſchaften iſt

durch einen Auszug aus dem Grundbuch , welcher dem In⸗

ventarium beizulegen iſt , zu dokumentiren .

123 . Wurde ein Ehegatte aus einer während der

Ehe vorgenommenen Theilung einer vor oder während der

Ehe anerfallenen Erbſchaft mit liegenſchaftlichem Gleich⸗

ſtellungsgeld verwieſen , welches die Gemeinſchaft bezogen
hat , ſo hat er den Erſatz deſſelben zu fordern ; würde aber

der Ehegatte für ſeinen Wenigerempfang an Liegenſchaften
theils mit Gleichſtellungsgeld , theils mit Fahrniſſen oder

durch Zurückſtehen an ſeinem Antheil an den Maſſeſchul⸗
den verwieſen , ſo hätte er den vollen Betrag des Weni⸗

gerempfangs als Erſatz aus dem Gemeinſchaftsvermögen in

— — 2 —

) Bellot de communautc . Bd . II . S . 394 .
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14334 Anſpruch zu nehmen ; z. B . die gee beſteht

aus 2000 fl . Liegenſchaft , 1000 fl . Fahrniſſen und 600 fl .

Schulden , und der Ehegatte iſt Erbe zur Hälfte , ſo beſteht

ſein intellectueller Antheil an der Erbſchaft in 1000 fl . Lie⸗

genſchaft , 500 fl . Fahrniſſen und 300 fl . Schulden S 1200fl .

wurde er nun dafür mit 600 fl . Liegenſchaften , 300 fl . Fahr⸗
niſſen und 300 fl . Gleichſtellungsgeld verwieſen , ſo hat er

400 fl . an die Gemeinſchaft als Erſatz zu fordern ; ſtehen

bei Auflöſung der Gütergemeinſchaft von dem Gleichſtel⸗

lungsgeld noch 200 fl . aus , welche in das eigene Vermögen
des Ehegatten aufgenommen worden ſind , ſp beſteht die

Erſatzforderung nur noch in 200 fl . 3)

124 . Kaufſchillingsreſte und liegenſchaftliches Gleich —

ſtellungsgeld , welche ein Ehegatte ſchon vor Anfang der

Ehe zu fordern hatte und die er in die Ehe eingebracht ,

gehören der Gemeinſchaft an, ) ſelbſt dann , wenn der

Kauf oder die Theilung von dem Ehegatten erſt während

dek Ehe genehmigt wurde . “ )

125 . Wurde einem Ehegatten von einem Dritten eine

Liegenſchaft unter der Bedingung vermacht , daß es einem

der Erben des Geſchenkgebers freiſtehe , dem Ehegatten
entweder die Liegenſchaft zu überlaſſen , oder ihm eine be—⸗

ſtimmte Summe oder den Werth dafür zu bezahlen , ſo iſt

dieſe Forderung liegenſchaftlich und wurde ſolche von der

Gemeinſchaft eingezogen , ſo hat der Ehegatte den Erſatz
zu fordern .

) Rgsbl . 1819 . S . 6.

) Ebendaſelbſt , ſodann Pothier . §. 77 . 101 . Toullier XIV .

104 . 210 . Brauer ad art . 526 .

) Roth , Bd . III . S . 66 . 70 .



126 . Hat aber ein Dritter einem Ehegatten bei deſſen

Verheirathung eine gewiſſe Summe oder ein Stück Gut

zu geben verſprochen , und entweder ſich oder dem Ehegat⸗
ten die Wahl gelaſſen , und die ſer wählt das Gut , ſo iſt

dieſes ſein Eigenthum , ohne der Gemeinſchaft Vergütung
ſchuldig zu ſein ; wählt dieſer das Geld , ſo gehört dieſes
der Gemeinſchaft , ohne daß der Ehegatte Entſchädigung
anſprechen kann . “)

127 . Hat ein Ehegatte vor der Ehe eine Liegenſchaft
veräußert , und er ſtellt während der Ehe eine Verkür⸗

zungsklage an , und der Käufer ergänzt den Kaufpreis , ſo
hat der Ehegatte Erſatz zu fordern .

128 . Macht ein Dritter Anſprüche auf die Liegenſchaft
eines Ehegatten , welche dieſer ſchon vor der Ehe beſeſſen
hat , und der Ehegatte tritt jenem zur Vermeidung eines

Prozeſſes die Liegenſchaft ab , ſo iſt die dafür rückerſtattete
Summe dem Ehegatten zu erſetzen , vorausgeſetzt , daß der

Chegatte das Recht des Dritten nicht anerkannt hat , in

welchem Falle kein Erſatz zu leiſten wäre . “

129 . Hat ein Ehegatte vor der Ehe von einem Min —⸗

derjährigen oder unter aufſchiebender Bedingung eine Lie⸗

genſchaft erworben , und der nach Eingehung der Ehe in —

deſſen volljährig gewordene Verkäufer genehmigt den Ver⸗

kauf nicht , oder die Bedingung geht nicht in Erfüllung , ſo
fällt der rückerſtattete Kaufpreis ſowohl als der für indeſ —
ſen daran vorgenommenen Verbeſſerungen erſtattete Mehr⸗

werth ohne Vergütung in die Gemeinſchaft . “)

Pochier . §. 74 . 75 .
) Potbier . §. 111 . 387 .
) Daſelbſt 589 . Bellot , 85 396 . A. M. Toullier XIV . 189 .
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130 . Hat ein Ehegatte ein Stück Gut gegen gleich
baare Bezahlung verkauft unter der Bedingung , daß der

Käufer das Gut erſt nach Verfluß von mehreren Jahren

antreten darf , ſo hat der Ehegatte Entſchädigung zu for⸗

dern , und zwar ſo viel , als der Erlöß ohne dieſen Vor⸗

behalt geweſen wäre .

131 . Hat ein Ehegatte ein Stück Gut mit Auflegung

einer Servitut zum Vortheil eines daneben liegenden der

Gemeinſchaft zugehörigen Grundſtücks veräußert , ſo gebüh⸗

ret dem Ehegatten Entſchädigung und zwar nach, dem Be⸗

trag , als der Erlöß ohne dieſe Bedingung geweſen wäre. “)

132 . Hat bei einer Theilung einer der Erben eine

Schuld , und derin geſetzlicher Gütergemeinſchaft ſtehende

Miterb von den dafür verpfändeten Liegenſchaften erhal⸗

ten und Letzterer , welcher wegen Berichtigung dieſer Schuld

belangt wurde , hat die Liegenſchaft dem Gläubiger über⸗

laſſen , ſo hat er von der Gemeinſchaft keine Entſchädigung

zu fordern . “ ) 8152
—9

Hat der Ehegatte an dieſer dem Gläubiger überlaſſe⸗

2115 hen Liegenſchaft Verbeſſerungen vorgenommen , ſo hat er

die dafür vom Gläubiger geleiſtete Vergütung aus der Ge⸗

meinſchaft hinwegzuziehen , vorbehaltlich der dieſer gebüh⸗

renden Entſchädigung , ſo weit die Verbeſſerungen wäh⸗

rend der Ehe geſchehen ſind .

10
0
4
5

133 . Für den Betrag des nicht mehr vorhandenen

1401 durch Erbſchaft oder Vermächtniß ſowohl vor der Trau⸗

ung als während der Ehe unter der Bedingung erhaltenen

) Daſelbſt . §. 577 .

3 167 §. 509 . Nro . 10 . Merlin de com . 6. III .

Art , I.
0



fahrenden Vermögens , daß es nicht in die Gemeinſchaft
falle , hat der Ehegatte Entſchädigung zu fordern .

134 . Wurden Bergwerke und Steinbrüche während
der Dauer der Gütergemeinſchaft auf dem Grund und
Boden eines Ehegatten eröffnet , ſo hat die Gemein⸗
ſchaft den Ehegatten zu entſchädigen , wenn das Gut durch
die Eröffnung des Bergwerks an Werth verloren hat . 11)

135 . Stund dem Ehegatten an einer Liegenſchaft die

Nutznieſung zu , welche während der Dauer der Güterge⸗
meinſchaft abgekauft wurde , und die Gemeinſchaft hat den
Kaufpreis bezogen , ſo fragt es ſich , war der Dritte , auf
deſſen Leben die Nutznieſung geſtellt war , bei Auflöſung
der Gütergemeinſchaft ſchon todt oder nicht ?

Im erſten Falle hat der Ehegatte keine Entſchädi⸗
gung zu fordern , andernfalls wird der jährliche Zins vom
Ablöſungskapital von dem jährlichen reinen Ertrag der

Nutznieſung abgezogen , der Mehrbetrag der Nutznieſung
wird ſo vielmal genommen , als ſeit der Abkaufung bis

zur Auflöſung der Gütergemeinſchaft Jahre abgelaufen
ſind , die ſich hiernach ergebende Summe wird vom Kauf⸗
preis in Abzug gebracht , und für den Reſt hat der Ehe⸗
gatte Entſchädigung zu fordern .

Ebenſo verhält es ſich mit der Abkaufung eines Wit⸗
tums , einer ehelichen und elterlichen Nutznieſung und einer
Leibrente , in ſofern ſie eine unentgeldliche Urſache hat. 12)

136 . Sind Güterkaufſchillinge oder liegenſchaftliche
Gleichſtellungsgelder des Mannes ganz oder zum Theil

) Sacharla ,ͤ B. III . §. 163 .
12) Toullier . XIV . g. 110 .
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verloren gegangen , ſo hat er keinen oder doch nur ſo viel

Erſatz zu fordern , als davon in die Gemeinſchaft eingieng ;

1429 für Kaufſchillinge und liegenſchaftliche Gleichſtellungsgel—
der , die der Frau angehörten , hat die Gemeinſchaft für

den Verluſt Entſchädigung zu leiſten , oder der Mann

hat nachzuweiſen , daß ihm keine Nachläßigkeit , z. B .

durch unterlaſſene Inſcription ꝛc. deshalb zur Laſt liege . )

137 . Hat ein Ehegatte Fahrniſſe in die Ehe einge⸗

bracht , welche zufolge ihrer Beſtimmung oder Verwendung

für liegenſchaftlich erklärt ſind , und dieſe wurden während

1433a der Dauer der Gütergemeinſchaft ihrer Beſtimmung ent⸗

zogen und für die Gemeinſchaft verwendet , ſo hat der be⸗

treffende Ehegatte den Werth derſelben zur Zeit ihres

Uebergangs in die Gemeinſchaft als Entſchädigung an⸗

zuſprechen .

138 . Wurde ein Gebäude ganz oder zum Theil ein —

geriſſen , und die Baumaterialien wurden zum Vortheil
1433 der Gemeinſchaft verwendet , ſo gebührt dem betreffenden

Ehegatten deßhalb Entſchädigung .
ö 5

Für die auf den Gütern eines Ehegatten gefällten

Obſt - oder ſolche Bäume , welche zur Zierde dienen , iſt

Entſchädigung zu leiſten .

Verdorrte , umgefallene und zerbrochene Obſtbäume

gehören der Gemeinſchaft , jedoch ſind ſie durch andere

zu erſetzen . Geſchieht dieſes an den Gütern der Frau

nicht , ſo hat ſie für den ihr dadurch zugehenden Nach⸗

theil Entſchädigung zu verlangen .

139 . Die vor Eingehung der Ehe gefällten Bäume

) Brauer ad art . 1428 . Zacharia ,ͤ Bd . III . S . 195 . Po-
thiér . §. 598 .
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aus Hochwaldungen gehören der Gemeinſchaft an ; wurde
aber Stammholz aus Hochwaldungen , die einem der Ehe⸗

gatten gehörten , während der Ehe gefällt , ſo gebühret
dieſem dafür Entſchädigung .

Iſt jedoch das Stammholz in Schlägen gehauen
worden , welche der Gemeinſchaft anfielen , ſo findet keine

Entſchädigung Statt .

Jedoch hat die Gemeinſchaft nur Holzſchläge aus

ſolchen Waldungen zu beziehen , welche ſchon vor Einge —
hung der Ehe in Schläge eingetheilt waren , andernfalls

gebühren ihr nur die Weidfälle , Früchte von den Bäu —

men ꝛc. und hat für das bezogene Stammholz ſeiner
Zeit den betreffenden Ehegatten zu entſchädigen ! ) .

140 . Wurde ein Holzſchlag während der Dauer der

Gütergemeinſchaft gehauen , der erſt nach deren Auflö⸗

ſung verfallen geweſen wäre , ſo gebühret dem dadurch
benachtheiligten Ehegatten deßhalb Entſchädigung .

Eben ſo verhält es ſich mit Früchten auf den Gü⸗

tern eines Ehegatten , welche zum Vortheile der Ge⸗

meinſchaft verkauft oder abgemacht wurden , aber erſt

nach Auflöſung der Gütergemeinſchaft ihre Reifekkreicht
hätten !“) .

141 . Hat ſich die Liegenſchaft einer Frau in Folge
von vernachläſſigter Unterhaltung oder Aufſicht von Seite

des Mannes verringert , ſo iſt ſie für den dadurch er⸗

littenen Verluſt aus dem Gemeinſchaftsvermögen zu ent⸗ 14209

ſchädigen . —

) Bellot . Bd : I . S . 125 .

) Brauer ad art . 1403 .

Schufler ' s Vermoͤgensbeſchreibung .
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